[image: image1.jpg]KC = i
it



6
Info – Dienst  2
/07
	Informationen aus der Arbeit der GEW-Fraktion des Schulbezirkspersonalrates

und aus dem Bezirksverband Braunschweig


[image: image1.jpg]
	Info-Dienst 2/07
	
	Seite 2




Duderstadt, 27.04.07

ID_2_07

7 Seiten

	1. Übertragung dienstrechtlicher Befugnisse


Mit Datum vom 12.04.2007 ist der überarbeitete Erlassentwurf „Dienstrechtliche Befugnisse“ veröffentlicht worden. Gegenüber dem Entwurf von 17.01.2077 sind einige Passagen verändert bzw. präzisiert worden. 

Es bleibt bei der Grenze von 20 Vollzeitlehrereinheiten für die Übertragung der dienstrechtlichen Befugnisse. Dies soll nicht gelten für Gymnasien und Gesamtschulen, „da in diesem Bereich die wenigen kleinen Schulen leistungsfähig sein sollten.“ 

Wichtige Neuerung: „Es wird daher vorgeschlagen, auch den Grundschulen und Förderschulen bereits ab 01.08.2008 die in Rede stehenden dienstrechtlichen Befugnisse zu übertragen.“ Durch die Grenze von 20 VZLE bleiben aber weiterhin ca. 2000 Schulen in Niedersachsen von der Übertragung dienstrechtlicher Befugnisse ausgenommen. Siehe auch folgende Tabelle:

	
	GS
	HS
	RS
	FÖS
	Gy

	Unter 20 VZLE
	1721
	136
	86
	162
	18

	AB 20 VZLE
	25
	118
	353
	80
	211


Allerdings sollen sich kleinere Schulen zu Verbünden zusammen schließen können, vorbehaltlich einer gesetzlichen Regelung zur Ausgestaltung solcher Verbünde, die vorerst (überhaupt) nicht in Sicht ist

Die bisher zwischen Landesschulbehörde und MK strittige Frage, ob für den Abschluss befristeter Arbeitsverträge zur Einstellung von Vertretungskräften auch die Grenze 20 VZLE gilt, ist gegen die Stellungnahme der Landesschulbehörde entschieden worden. Alle Schulen ohne Ausnahme schließen ab 01.08.2007 befristete Arbeitsverträge ( sog. Feuerwehrverträge) zur Einstellung von Vertretungskräften ab. 

Die Tabelle zur Übertragung dienstrechtlicher Befugnisse (s. auch ID_1_07) findet sich – dem überarbeiteten Erlassentwurf angepasst – in Anlage 1
	2. Schulleitungsentlastungen
	


In seinen monatlichen Mitteilungen aus dem MK im SVBl 3/2007 an die sehr geehrten Damen und Herren sowie die lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Herr Busemann eingeräumt, dass durch die Einführung und den Ausbau der eigenverantwortlichen Schule die Aufgaben der Schulleitungen anspruchsvoller (und auch umfangreicher?) werden. Daher sei zu prüfen, ob nicht die Funktion Schulleiter /-in als ein eigenständiges Berufsbild konsequenterweise mit einer eigenständigen Arbeitszeitverordnung zu sehen ist. Entlastung für Schulleiter / -innen soll in einem dreistufigen Modell erfolgen, dessen 1. Stufe mit der Einführung der eigenverantwortlichen Schule ab 01.08.2007 wirksam werden soll. - Ob allerdings das Geld für die zweite und dritte Stufe vorhanden sein wird, darf gespannt abgewartet werden.

Ebenfalls in Anlage 1 die den Ausführungen angepasste Tabelle zur Schulleitungsentlastung.

	3. Einstellungen / Versetzungen zum 01.08.2007
	


Es soll an dieser Stelle nicht die Zusammenfassung der wesentlichen Punkte des Einstellungserlasses von Henner Sauerland aus der E & W vom 18. April 2007 wiederholt werden. Allerdings hier noch einmal eine Tabelle, aus der die Verteilung der Stellen / Arbeitsplätze auf die jeweiligen Schulformen in den Abteilungen hervorgeht: 

	Schul-

formen


	Abteilung
	ins-

gesamt

	
	Braun-

schweig
	Han-

nover
	Lüne-

burg
	Osna-

brück
	

	Grund-

schule
	42
	65
	67
	76
	250

	HS, RS
	15
	40
	45
	85
	185

	Förder-

schulen
	29
	22
	14
	45
	110

	Gymna-

sien
	157
	229
	197
	187
	770

	Gesamt-

schulen
	38
	76
	21
	50
	185

	insge-

samt
	281
	432
	344
	443
	1500




Quelle: Pressemitteilung Nr. 32/06 vom 11.04.2007

An allen Schulformen werden zum 01.08.2007 insgesamt 1250 Stellen (Beamte) ausgeschrieben, nur für Grundschulen werden Arbeitsplätze im Umfang von 250 VZLE ausgeschrieben. Das bedeutet, dass an Grundschulen nur Arbeitsplätze für unbefristet Teilzeit beschäftigte Angestellte mit 25 / 28 Stunden eingerichtet werden, die nach 3 Jahren ins Beamtenverhältnis übernommen werden.

Dadurch werden Versetzungen zwischen den Schulformen erschwert, wenn die Zielschule eine Grundschule ist und Ausgleich nur durch eine Stellenverlagerung möglich wäre. Dies ist seit Neuestem nicht mehr gestattet, weil es für Grundschulen keine Stellen, sondern nur Arbeitsplätze gibt. Das macht das „Versetzungsgeschäft“ erheblich schwerer, zumal Grundschulen immer noch ein sehr begehrtes Versetzungsziel sind.

Die Versetzungsgespräche zum 01.08.2007 im Länder- sowie Abteilungstausch sind inzwischen durchgeführt und die vorläufigen Ergebnisse liegen auch dem Schulbezirkspersonalrat vor. Dort können sie bei Bedarf unter Vorbehalt nachgefragt werden. Versetzungen zwischen den und innerhalb der Regionen (ehem. Schulaufsichtsämter!) sind in großem Umfang beschlossen und werden zur Zeit abgearbeitet. Sogenannte Nachsteuerungen können aber in einigen Fällen immer noch zu Veränderungen führen. 

	4. Hilfen zum Bewerbungsverfahren
	


Die SBPR - Mitglieder Edgar Vögel und Anne Mehring haben ein Informationsblatt für Bewerberinnen und Bewerber zum Einstellungstermin 27.08.2007 erarbeitet. Ihr findet es in der Anlage 2.

	5. Einstellung in den Vorbereitungsdienst
	


Zur Einstellungspraxis in den Vorbereitungsdienst hat der Kollege Henner Sauerland statistische Daten, die auf der Homepage des Kultusministeriums veröffentlicht sind, kommentierend zusammengestellt. Hier sein Beitrag:

Trotz der steigenden Probleme, genügend ausgebildete Lehrkräfte für bestimmte Fächer in Niedersachsen zu finden, müssen die Bewerberinnen und Bewerber für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst z.T. mit Wartezeiten rechnen. Die vom MK kurzfristig verfügte Umwandlung von 20 Lehrerstellen in 55 zusätzliche Plätze an den Lehrerausbildungsseminaren für den Einstellungstermin 01.05.2007 hat die Lage nur ein wenig entspannt.

Nachfolgend eine Kurzdarstellung der statistischen Daten:

	Lehramt
	Bewerbungen
	davon Wartezeit-Bewerbungen
	Plätze in den Seminaren
	Notendurchschnitt für die Zulassung

	GS, HS, RS
	1.864
	359
	807
	1,8

	Gym
	936
	84
	426
	1,7


Fächer des dringenden Bedarfs:

	Fach
	Notendurchschnitt für die Zulassung

	Musik (GS,HS,RS)
	2,4

	Mathematik (GS,HS,RS)
	1,9

	Spanisch (Gym)
	2,6

	Mathematik (Gym)
	2,4


Im Rahmen des Wartezeitkontingents konnten lediglich 300 von 354 Bewerberinnen und Bewerber mit sechs Monaten Wartezeit eine Zulassung erhalten, rund 15 % müssen weiter warten.

Quelle: www.mk.nds.de

Henner Sauerland

	6. Mitbestimmung bei 1 – Euro - Jobs
	


Wie aus dem SBPR – INFO – OS vom 22. März 2007 und der neusten E & W zu entnehmen ist, unterliegt laut höchstrichterlichem Urteil die Besetzung von 1-Euro-Jobs der Mitbestimmung des Personalrates. Wichtige Aussagen des Urteils:

„Unter dem personalvertretungsrechtlichen Begriff der Einstellung wird allgemein die Eingliederung in die Dienststelle durch Aufnahme einer weisungsabhängigen Tätigkeit verstanden; ein Arbeitsverhältnis muss nicht notwendig begründet werden... 

Der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts gab den Personalräten recht und bestätigte das von ihnen in Anspruch genommene Mitbestimmungsrecht. Die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen unterliegen bei der Verrichtung von im öffentlichen Interesse liegenden zusätzlichen Arbeiten wie Arbeitnehmer der Weisungsbefugnis des Dienststellenleiters. Dieser ist bei der Auswahl des Personenkreises nicht an die Entscheidung der für die Leistung von Arbeitslosengeld II zuständigen Arbeitsgemeinschaft (Arge) gebunden. 

Deswegen hat der Personalrat im Interesse der regulären Beschäftigten der Stadt zu prüfen, ob der betreffende Hilfebedürftige für die fragliche Tätigkeit geeignet ist und ob die ausgewählten Einsatzbereiche das Merkmal der Zusätzlichkeit erfüllen. Mit diesem Erfordernis soll sichergestellt werden, dass durch die Tätigkeit erwerbsfähiger Hilfebedürftiger reguläre Beschäftigungsmöglichkeiten nicht verdrängt werden.“ 

Wenn also der Schulträger 1-Euro-Kräfte für den Einsatz an Schulen einstellt, unterliegt das der Mitbestimmung des Personalrats beim Schulträger, der Schulträger hat aber gemäß § 60,1 NPersVG die Schulpersonalvertretung zu informieren. Bereitstellung und Benennung geeigneter Einsatzbereiche in der Schule unterliegen als innerdienstliche Maßnahme gemäß § 64,1 NPersVG der Mitbestimmung durch den Schulpersonalrat. Dieser hat besonders darauf zu achten, dass sie nicht in Bereichen eingesetzt werden sollen, die per Erlass (SVBl 1/2006, S. 9) ausgeschlossen sind. 
„Im Zuständigkeitsbereich des Landes ist deshalb insbesondere der Einsatz für Unterrichts- und Prüfungstätigkeit sowie für pädagogische Mitarbeit in Unterrichts begleitender und therapeutischer Funktion und als Betreuungspersonal an öffentlichen Schulen unzulässig.“
An dieser eindeutigen Erlasslage kommt man auch nicht mit einer Empfehlung zu wohlwollendem Wegschauen seitens der Behörde vorbei, wenn Erlass widriger Einsatz vorliegt.

Quellen: Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II (sog. 1-Euro-Jobs) an Schulen SVBl 1/2006 S. 9

Pressemitteilung Nr. 17/2007, zu finden unter:

http://www.bverwg.de/enid/847acc8a509004f50f2403a48a5296be,5d9ceb7365617263685f646973706c6179436f6e7461696e6572092d0938343432093a095f7472636964092d09353737/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen_9d.html
	7. Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche 


Nachtrag zu Punkt 2 des letzten Info-Dienstes. In einem Schreiben vom 6. März hat der SHPR das Kultusministerium aufgefordert, jegliche Maßnahmen zur Einführung von Personalentwicklung an Schulen - Dazu zählen unter anderem auch Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche mit Zielvereinbarungen in Schule. - ohne vorherige umfassende Information und rechtsgültige Mitbestimmung der Personalvertretung zu unterlassen. Entsprechende Module in der Schulleiterqualifizierung seien zu streichen. 

	8. Hinweis auf Newsletter Nr. 33


Im Newsletter vom 26.04.2007 ist ein Hinweis auf ein Faltblatt erschienen, das die wichtigsten Fragen und Antworten zum Schulvorstand und der Eigenverantwortlichen Schule enthält. Natürlich sind einige Punkte  darin und im Vorwort des Kultusminister konträr zu GEW – Positionen(Öffentlichkeit bzw. Schulöffentlichkeit des Schulvorstandes, Wahlordnung zum Schulvorstand, päd. Verantwortung der Gesamtkonferenz), aber im Wesentlichen trägt das Faltblatt doch zur Klärung von wichtigen Fragen bei. Es ist auf der Homepage des MK zu finden unter: http://www.mk.niedersachsen.de/ 

Anfang Mai soll es im Druck vorliegen und über die Landesschulbehörde in ausreichender Anzahl an die Schulen verschickt werden.

	
	
	Anlage 1


	Beginn der Übertragung auf Schulen  (Voraussetzung mindestens 20 VZLE)
	01. 08. 2007
	01.08.2008 

	
	Gym
	GeS
	RS
	HS
	FöS
	GS
	RS
	HS
	FöS
	GS

	Abschluss von Feuerwehrverträgen; gilt für alle Schulformen ohne Ausnahme bereits ab 01.07.2007 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Einstellung von Beamten und Angestellten
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	Verlängerung / Verkürzung der Probezeit für Beamte / Angestellte nach § 18 NLVO
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	Anstellung von Beamten nach § 13 NBG
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	Verleihung der Eigenschaft Beamter auf Probe / Lebenszeit
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	Übertragung eines Dienstpostens für Ämter bis A 14
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Verleihung eines anderen Amtes bis A 14
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Änderung des Arbeitsvertrages durch Höhergruppierung
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abordnung / Versetzung von Beamten bis A 14 und entspr. Angestellten
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	


	Schulleitungsentlastungen ab:
	
	01.08.2007
	
	01.08.2008

	
	
	GS
	HS
	RS
	FöS
	Gym
	GeS
	
	GS
	HS
	RS
	FöS

	Alle mit bis zu 20 VZLE
	1 Std. für alle
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1

	Bei Übertragung der dienstrechtl. Befugnisse
	1 Std. zusätzlich
	
	
	
	
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2

	Ab 21 VZLE 
	1 Std. zusätzlich
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3

	Ab 41 VZLE
	2 Std zusätzlich
	-
	-
	3
	3
	4
	4
	
	-
	-
	4
	-

	Ab 61 VZLE
	3 Std. zusätzlich
	-
	-
	4
	-
	5
	5
	
	-
	-
	5
	-

	Freiwillige Verbünde mit bis zu 20 VZLE
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 Stunden zusätzlich nur für den gesamten Verbund, nicht für die einzelne Schule


	
	
	Anlage 2
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bezirksverband Braunschweig
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Informationen zum Einstellungsverfahren zum 27.08.07

1. Bekanntgabe der Einstellungen

    Für die Stellen an Allgemeinbildenden Schulen:

     Bewerbungsfrist: 27.04. – 04.05.07 

     Aushang in den Seminaren und über das Kultusministerium bzw. die Landesschulbehörde und ihre Abteilungen im Bereich der ehemaligen Bezirksregierungen, bzw. online auf der MK-Homepage 

2. Bewerbung (Schulstellen)

     Ein Exemplar bei den Abteilungen der Landesschulbehörde bzw. online beim Kultusministerium: www.eis-online.niedersachsen.de (bei Erstbewerbung; Zeugniskopien etc. per Post nachreichen)

     Ein Exemplar an die Schule, an der die Schulstelle zu besetzen ist; Postlaufzeiten beachten! Bewerbungsunterlagen können im Studienseminar erhalten werden oder von der Homepage des Kultusministeriums herunter geladen werden.

3. Verfahren 

Schulstellen:

Schulen (Auswahlkommissionen) erstellen Ranglisten und laden telefonisch ein, ab Montag in der Woche nach Bewerbungsschluss (ab 07.05.)

Vorstellungsgespräche noch in derselben, spätestens in der folgenden Woche (bis ca. 18.05.); Entscheidung der Landesschulbehörde-Abteilung BS (andere analog) bis spätestens in der darauf folgenden Woche: Einstellungsangebot mit kurzer Bedenkzeit. Einstellungszusage einige Wochen später nach Prüfung der Unterlagen und Beteiligung der Personalvertretung (SBPR) (bis etwa Mitte/Ende Juni). Bei Absagen oder nicht besetzbaren Stellen (Fächer, Regionen) kann sich das Verfahren bis in den Juli erstrecken! 

Bezirksstellen:

Vorrangig für die Lehrämter Grund-, Haupt- und Realschulen in den Fächern Physik, Chemie, Französisch und Technik. Außerdem ab 11.06.07 die umgewidmeten Stellen und die zusätzlichen Einstellungen.

4. Wichtige Kontakte

    Landesschulbehörde- Abteilung BS

	 Gymnasien
	Herr 

Glaser
	0531/

4843276
	Torsten.Glaser@lschb-bs.niedersachsen.de

	Gesamtschulen,

Grund-, Haupt-,

Real- und

Förderschulen
	H. Mainz oder

H. Schmitz o.

Fr. Wagner
	0531/

4843290

4843336

4843219
	Andreas.Mainz@lschb-bs.niedersachsen.de
Thomas.Schmitz@lschb-bs.niedersachsen.de
Meike.Wagner@lschb-bs.niedersachsen.de


    Personalvertretung

    Schulbezirkspersonalrat: 0531/484-3824 (Fax. 0531/484-3795)  bzw. privat:

	 Gymnasien


	Edgar Vögel

Elke Moeken
	0531/863975

0551/91480
	Edgar.Voegel@t-online.de
Elmoeken0@aol.com

	Gesamtschulen
	Anne Mehring
	0531/507414
	amehring@t-online.de

	Grundschulen
	Brunhilde Eilers

Bernward Hellbrück

Burkhard Kuchernig

Rita Schwoch
	0531/376091

05527/943916

05331/906225

05353/3527
	b@eilers-bs.de
BuG.Hellbrueck@t-online.de
Burkhard.Kuchernig@t-online.de
Rita.Schwoch@t-online.de

	Hauptschulen
	Werner König

Ilse Müller
	05321/22677

05551/1208
	wernerk@t-online.de
Ilse.Jutta@gmx.de

	Realschulen
	Martina Hartwig
	05304/9119565
	martinajer@t-online.de

	Förderschulen
	Monika Rasche-Behling
	0531/2273868
	rasche-behling@online.de


     Hilfestellung und Beratung bei allen Fragen rund um die Einstellung!










	Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Bezirksverband Braunschweig

Internet: www.gew-bvbs.de
	
	Bernward Hellbrück

Föhrenweg 20

37115 Duderstadt
	Tel.(p): 05527/943916

Fax(p): 05527/943922

EMail: bug.hellbrueck@t-online.de
	
	GEW-Fraktion

im Schulbezirkspersonalrat 

bei der Landesschulbehörde

Abt. Braunschweig



